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Gesetz

zu dem Staatsvertrag

zwischen dem Freistaat Thiiringen

und dem Land Nordrhein-Westfalen
tiber die Zugehorigkeit

der Steuerberater und Steuerberaterinnen
des Freistaats Thiiringen
zum Versorgungswerk
der Steuerberater im Land NRW

Vom 16. Dezember 2003
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkiindet wird:

Gesetz
zu dem Staatsvertrag
zwischen dem Freistaat Thiiringen
und dem Land Nordrhein-Westfalen
Uber die Zugehorigkeit
der Steuerberater und Steuerberaterinnen
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des Freistaats Thiiringen
zum Versorgungswerk
der Steuerberater im Land NRW

Artikel 1

Zweites Gesetz
zur Anderung des Gesetzes
liber die Versorgung der Steuerberater

Das Gesetz liber die Versorgung der Steuerberater (StBVG NW) vom 10. November 1998 (GV.

NRW. S. 661), gedndert durch Artikel 5b des Gesetzes vom 20. April 1999 (GV. NRW. S. 154),
wird wie folgt geandert:

1. Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
.Gesetz Uber die Versorgung der Steuerberaterinnen und Steuerberater”.
2. § 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 1 wird das Wort ,Steuerberater” durch die Worter ,Steuerberaterinnen, Steuerbe-
rater” ersetzt.

b) In Nummer 2 wird das Wort ,Geschaftsfiihrer” durch die Worter ,Geschaftsfiihrerinnen, Ge-
schaftsflhrer” ersetzt.

c) In Nummer 2 wird das Wort ,Steuerberater” durch die Worter ,Steuerberaterinnen, Steuerbe-
rater” ersetzt.

d) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.
e) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 angefigt:

+3. Personen gemaB Nummer 1 oder 2, deren Mitgliedschaft gemaB Absatz 3 Satz 1 geendet hat,
wenn bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres die Mitgliedschaft im WPV beendet wird."”

3.§ 2 Abs. 3 wird wie folgt gedndert:
a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

«In diesem Fall sind die flr das Mitglied an das Versorgungswerk gezahlten Beitrage, soweit sie
nicht der Deckung der laufenden Kosten und der versicherungstechnischen Risiken dienen, zu-
zlglich einer angemessenen Verzinsung auf das Versorgungswerk der Wirtschaftsprifer und
der vereidigten Buchprifer im Lande Nordrhein-Westfalen tberzuleiten.”

b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefligt:

,Das Nahere bestimmt ein Uberleitungsabkommen der beteiligten Versorgungswerke, in dem mit
Zustimmung der Aufsichtsbehérde auch abweichende Regelungen getroffen werden kdnnen.
Die Uberleitung findet nicht statt, wenn ihr das Mitglied innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs
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Monaten nach dem Ausscheiden durch Erklarung gegenlber einem der beteiligten Versorgungs-
werke schriftlich widerspricht.”

4. § 3 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 3 werden die Worter ,der Prasident” durch die Worter , die Prasidentin oder der
Prasident” ersetzt.

b) In Nummer 4 werden die Worter ,der Geschaftsfihrer” durch die Worter ,die Geschaftsfiihre-
rin oder der Geschaftsfiihrer" ersetzt.

5.In § 4 Abs. 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

.Die Vertreterversammlung besteht aus 30 Mitgliedern, von denen jeweils neun den Steuerbera-
terkammern Dusseldorf, KéIn und Westfalen-Lippe sowie drei Mitglieder der Steuerberaterkam-
mer Thuringen angehdren.”

6. § 6 wird wie folgt geandert:
a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:
,Prasidentin oder Prasident".

b) In Absatz 1 werden die Worter ,Der Prasident und der Vizeprasident” durch die Woérter ,!Die
Prasidentin oder der Prasident und die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident" ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,Der Prasident” durch die Worter ,,Die Prasidentin oder
der Prasident” ersetzt.

d) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

.Sie oder er fuhrt die Aufsicht liber die Geschaftsflinrerin oder den Geschaftsflihrer.”

e) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

.Die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident vertritt die Prasidentin oder den Prasidenten.”
7. § 7 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird wie folgt gefasst:

.Geschaftsfihrerin oder Geschaftsfihrer”.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

.Die Geschaftsflihrerin oder der Geschaftsflihrer wird auf Beschluss des Vorstandes von der
Prasidentin oder dem Prasidenten bestellt.”

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worter ,Der Geschaftsflinrer” durch die Worter ,,Die Geschafts-

fuhrerin oder der Geschaftsfuhrer" ersetzt.
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d) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort ,Er" durch die Worter ,Sie oder er"” ersetzt.
8.1n § 8 Abs. 4 wird nach Satz 2 folgender Satz angefligt:

.Die Gemeinden und Landkreise sind verpflichtet, auf Ersuchen des Versorgungswerkes Beitra-
ge, Sdumniszuschlage, Zinsen und sonstige Kosten beizutreiben.”

9. In § 14 wird folgender Satz 2 angefligt:

.Das Versorgungswerk kann insbesondere Auskunfte zu Ein- und Austritt der Mitglieder der
Steuerberaterkammern des Landes Nordrhein-Westfalen einholen.”

Artikel 2

Staatsvertrag
zwischen dem Freistaat Thiiringen
und dem Land Nordrhein-Westfalen
tiber die Zugehorigkeit
der Steuerberater und Steuerberaterinnen
des Freistaats Thiiringen
zum Versorgungswerk der Steuerberater
im Land Nordrhein-Westfalen

Dem am 13. Oktober 2003 in Erfurt und am 12. September 2003 in Dusseldorf unterzeichneten
Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Thiiringen und dem Land Nordrhein-Westfalen Uber die
Zugehdrigkeit der Steuerberater und Steuerberaterinnen des Freistaats Thiringen zum Versor-
gungswerk der Steuerberater im Land Nordrhein-Westfalen wird zugestimmt. Der Staatsvertrag
wird als Anlage zu diesem Gesetz bekannt gemacht.

Artikel 3
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkiindung in Kraft. Der Tag des In-Kraft-Tretens des
Staatsvertrages gemanB Artikel 9 Abs. 1 des Staatsvertrages wird gesondert bekannt gemacht.

Disseldorf, den 16. Dezember 2003

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter
des Ministerprasidenten

Dr. Michael Vesper
(L.S.)

Der Finanzminister
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Jochen Dieckmann

Der Minister
fur Wirtschaft und Arbeit

Harald Schartau
Die Ministerin
fur Gesundheit, Soziales,

Frauen und Familie

Birgit Fischer
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/3152-825-gv_2003_57-5anl1.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Zugehörigkeit der Steuerberater und Steuerberaterinnen des Freistaats Thüringen zum Versorgungswerk der Steuerberater im Land NRW 

	Anlagen

